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Steuern begleiten uns täglich – ob beim 
Einkaufen, Arbeiten oder Wohnen. Doch 
wie hat sich das deutsche Steuersystem in 
den letzten 100 Jahren verändert? Welche 
Reformen haben besonders geprägt, und 

welche Herausforderungen stehen uns noch bevor? Diese 
Fragen diskutieren wir in der neuesten Folge  unseres 
DIW-Podcasts Wirtschaft bewegt – 100 Jahre DIW Berlin 
mit Steuerexperte Dr. Stefan Bach. Host des Podcast ist 
Erich Wittenberg.

Die ganze Geschichte und viele weitere können Sie auf 
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ZITAT

„Den Selbstständigen wird man die Aktivrente nicht vorenthalten können. Dann 

entstehen höhere Mitnahmeeffekte. Selbstständige arbeiten häufig im Alter weiter. Dabei 

lässt sich schwer unterscheiden, ob das aktive Einkünfte von Leuten sind, die im Betrieb 

arbeiten, oder nur passive Gewinnentnahmen.“ — Stefan Bach —

Aktivrente begünstigt Arbeiten neben der Rente steuerlich. Zusätzliche erwerbstätige Rentner*innen erhöhen 
die Steuer- und Beitragseinnahmen und können Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer ausgleichen

 



















































AUF EINEN BLICK

Aktivrente entlastet vor allem besserverdienende 
Rentner*innen – mit unsicheren 
Beschäftigungseffekten
Von Stefan Bach, Hermann Buslei, Johannes Geyer, Peter Haan und Joris Pieper

• Mit der Aktivrente sollen Rentner*innen bis zu 2 000 Euro im Monat steuerfrei 
hinzuverdienen können

• Rund 230 000 erwerbstätige Rentner*innen würden unmittelbar profitieren – vor 
allem Besserverdienende

• Zunächst entstehen knapp 800 Millionen Euro Steuermindereinnahmen pro Jahr

• Bei 75 000 zusätzlichen Beschäftigten könnten die Einnahmeverluste ausgeglichen werden

• Einbeziehung von Selbstständigen wäre teuer, aber aus Gleichbehandlungsgründen kaum 
zu vermeiden

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Mit der Aktivrente plant die neue Regierungskoalition eine 

kräftige steuerliche Begünstigung von erwerbstätigen Rent-

ner*innen. Diese sollen bis zu 2 000 Euro im Monat steuerfrei 

hinzuverdienen können. Die Regierung erhofft sich, damit 

mehr Rentner*innen zum Weiterarbeiten zu motivieren und 

so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Mikrosimula-

tionsanalysen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels 

(SOEP) zeigen, dass zunächst rund 230 000 Rentner*innen 

von der Regelung profitieren würden, vor allem Besserver-

dienende. Dies würde jährliche Steuermindereinnahmen von 

800 Millionen Euro bedeuten. Die Beschäftigungseffekte sind 

unsicher. Sollten 75 000 zusätzliche Rentner*innen erwerbs-

tätig werden, dürften die Mindereinnahmen durch zusätzliche 

Steuer- und Beitragseinnahmen kompensiert werden. Die 

Einbeziehung von Selbstständigen in die Aktivrente würde 

höhere Mitnahmeeffekte auslösen, dürfte aber aus Gleich-

behandlungsgründen notwendig sein.

Die neue Regierungskoalition will eine sogenannte Aktiv-
rente einführen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken.1 Im Koalitionsvertrag heißt es: „Wer das gesetzliche Ren-
tenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein 
Gehalt bis zu 2 000 Euro im Monat steuer frei.“ Damit sollen 
die Anreize für freiwilliges längeres Arbeiten verbessert und 
der Übergang in den Ruhestand flexibler gestaltet werden. 
Da die Rente inzwischen weitgehend besteuert wird, zahlen 
Rentner*innen eine vergleichsweise hohe Grenzbelastung 
auf ihre Zusatzverdienste, da durch den progressiven Steu-
ertarif die Steuersätze bei unteren und mittleren Einkom-
men schnell ansteigen. Die Steuerbefreiung soll unabhängig 
davon gelten, ob die Silver Worker bereits Altersrente bezie-
hen. Ferner will die Koalition die abhängige Beschäftigung 
jenseits der Regelaltersgrenze arbeitsrechtlich erleichtern 
und befristete Weiterarbeit bei bestehenden Arbeitsverhält-
nissen vereinfachen. Auch die Hinzuverdienstmöglichkei-
ten bei der Hinterbliebenenrente sollen verbessert werden.2

24 000 Euro steuerfreies Erwerbseinkommen im Jahr bedeu-
ten eine beträchtliche steuerliche Entlastung für ältere 
Arbeitnehmende. Zum Vergleich: Geringverdienende in 
Vollzeit verdienen oft nur wenig mehr.3 Mit dieser Begünsti-
gung betritt die schwarz-rote Koalition steuerpolitisches und 
-rechtliches Neuland. International gibt es kaum vergleich-
bare Modelle – und wenn, dann fallen die Begünstigungen 

1 Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 21. Legislatur-

periode, 20 (online verfügbar). Der Vorschlag kommt von der Union: CDU, CSU (2025): Politikwech-

sel für Deutschland. Wahlprogramm von CDU und CSU, 33 (online verfügbar, abgerufen am 5. Juni 

2025. Dies gilt auch für alle anderen Onlinequellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2 Zudem soll geprüft werden, ob die Anrechnungsvorschriften von eigenem Einkommen beim 

Bezug von Grundsicherung im Alter flexibler gestaltet werden können, so dass die Anreize für 

Erwerbs tätigkeit verbessert werden.

3 Vollzeiterwerbstätige Arbeitnehmer*innen mit Mindestlohn (12,82 Euro brutto je Stunde 2025) 

verdienen bei 2 000 bezahlten Arbeitsstunden im Jahr 25 640 Euro. Der mittlere Bruttojahreslohn 

(Median) von Vollzeitbeschäftigten lag 2024 in Deutschland bei 52 159 Euro, der durchschnittliche 

Bruttolohn bei 62 235 Euro. Statistisches Bundesamt (2025): Pressemitteilung Nr. 134 vom 8. April 

2025 (online verfügbar).

Aktivrente entlastet vor allem 
besserverdienende Rentner*innen – mit 
unsicheren Beschäftigungseffekten
Von Stefan Bach, Hermann Buslei, Johannes Geyer, Peter Haan und Joris Pieper
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deutlich geringer aus.4 In Deutschland ist das Arbeiten über 
die Regelaltersgrenze hinaus bisher eher die Ausnahme 
und findet meist in Form geringfügiger Beschäftigung statt. 
Daher fehlen Erkenntnisse zu möglichen Arbeitsangebotsef-
fekten solcher Reformen bei älteren Personen.

Wie stark sich Beschäftigung, Wachstum und Staatsfinan-
zen durch die Aktivrente verändern, ist daher höchst unsi-
cher. Die Bundesregierung hofft, mehr Rentner*innen zum 
Weiterarbeiten zu motivieren. CDU-Generalsekretär Carsten 
Linnemann sprach im Wahlkampf von mindestens 50 000 
zusätzlichen Arbeitskräften und perspektivisch Hundert-
tausenden, die dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben.5

Zunächst senkt die Aktivrente die Steuerlast für jene, die 
bereits im Rentenalter arbeiten, was zu unmittelbaren Min-
dereinnahmen bei der Einkommensteuer führt – also Mit-
nahmeeffekten. Zusätzliche Beschäftigung im Alter kom-
pensiert dies, sofern die Verdienste über die steuerfreien 
2 000 Euro im Monat hinausgehen. Ferner fallen zusätzliche 
Sozialbeiträge, indirekte Steuern und Unternehmenssteuern 
an, wenn das Bruttoinlandsprodukt steigt und keine beste-
hende Beschäftigung und Wertschöpfung verdrängt wird.

In diesem Beitrag werden die möglichen Effekte der Aktiv-
rente geschätzt. Mithilfe eines Mikrosimulationsmodells 
werden die Aufkommens- und Verteilungswirkungen auf 
Basis der SOEP-Daten von 2022 analysiert.6 Dafür werden 
alle wesentlichen Einkunftsarten auf das Jahr 2025 fortge-
schrieben. Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Sozi-
albeiträge werden nach dem geltendem Recht 2025 simuliert.

Die Mikrosimulation bildet die Aktivrente ab, indem für 
Steuerpflichtige oberhalb der Regelaltersgrenze Arbeitsein-
kommen bis 24 000 Euro im Jahr steuerfrei bleiben. Die übri-
gen steuerpflichtigen Einkünfte, also vor allem die Altersein-
künfte wie Renten und Pensionen sowie Selbstständigen- 
und Unternehmenseinkünfte oder Vermögenseinkommen 
bleiben steuerpflichtig wie bisher. In einem alternativen Sze-
nario wird auch eine Einbeziehung der Selbstständigenein-
künfte in die Aktivrente betrachtet. Für die Sozialversiche-
rungsbeiträge sieht die Aktivrente keine Änderungen vor. 
Hierzu wird angenommen, dass die aktiven Rentner*innen 

4 Ein Beispiel für eine ähnliche Politik bietet Schweden. Dort wurde ab 2007 die Besteuerung 

von Arbeitseinkommen deutlich gesenkt, insbesondere für Personen ab 65 Jahren, durch einen 

„Earned income tax credit“. Die Höhe dieses Abzugsbetrags von der Steuer hängt von den erziel-

ten Einkommen ab und führt zu einer spürbaren Entlastung. Zusätzlich wurden die Sozialbeiträge 

auf Arbeitseinkommen von Älteren reduziert, um die Arbeitsnach frage zu erhöhen. Der Arbeitge-

berbeitragssatz zu den Sozialversicherungen beträgt derzeit für Jüngere 31,4 Prozent und für Äl-

tere 10,2 Prozent. Die entsprechende Entlastung bei der Beschäftigung Älterer in Deutschland fällt 

durch den alleinigen Wegfall der eigenen Beiträge der Beschäftigten zur Renten- und Arbeitslosen-

versicherung deutlich geringer aus. Siehe Lisa Laun (2017): The effect of age- targeted tax credits 

on labor force participation of older workers. Journal of Public Economics, 152, 102–118 (online ver-

fügbar) und OECD (2024): Tax and benefit policy descriptions for Sweden 2024. OECD descriptions 

of tax and benefit systems. September 2024 (online verfügbar).

5 Manfred Schäfers (2024): Was bringt ein Steuerfreibetrag für Rentner? FAZ vom 25. November 

(online verfügbar).

6 Das Steuer-Transfer-Mikrosimulationsmodell (STSM) enthält komplexe Simulationsmodule zu 

Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Sozialbeiträgen sowie zu den wesentlichen Sozialleis-

tungen. Viktor Steiner et al.(2012): Documentation of the Tax-Benefit Microsimulation Model STSM. 

Version 2012. DIW Berlin Data Documentation 63 (online verfügbar).

auf ihre Lohneinkommen nur Arbeitnehmerbeiträge für 
Kranken- und Pflegekasse bezahlen. Bei den Arbeitgeber-
beiträgen fallen gemäß dem geltenden Recht zusätzlich Ren-
ten- und Arbeitslosenbeiträge sowie Unfallversicherung und 
die Umlagen U1 bis U3 (zur Finanzierung der Entgeltfort-
zahlungen bei Krankheit, Mutterschaft und Insolvenzgeld) 
an.7 Im Jahr 2022 erreichten Teile der Jahrgänge 1956/57 ihre 
Regelaltersgrenze von 65 Jahren und zehn beziehungsweise 
elf Monaten. Da das SOEP im Frühjahr erhoben wird, dürf-
ten die meisten 66-Jährigen in diesem Jahr das Rentenalter 
erreicht haben. Daher werden im Folgenden die Beschäf-
tigten ab 66 Jahren, deren steuerpflichtige Arbeitseinkom-
men jenseits von Minijobs von der Aktivrente profitieren 
würden, betrachtet.

Arbeitnehmer*innen im Rentenalter machen 
bisher vor allem Minijobs

Im Jahr 2022 arbeiteten laut SOEP-Daten 313 000 Menschen 
ab 66 Jahren sozialversicherungspflichtig, meist in Teilzeit 
mit gut 20 Wochenstunden (Tabelle 1). Zudem hatten 645 000 
Personen einen Minijob. Insgesamt waren also 958 000 Per-
sonen abhängig beschäftigt (Abbildung 1).8

7 Personen, die ihre bereits laufende Rente in den Folgejahren noch erhöhen wollen, können auf 

die Versicherungsfreiheit verzichten und neben den Arbeitgeberbeträgen eigene Beiträge zur Ren-

tenversicherung leisten.

8 Diese Zahlen passen gut zur Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit, die Mit-

te 2021 rund 217 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 835 000 Minijobber*innen ab 

67 Jahren angibt. In den letzten zehn Jahren sind die Zahlen gestiegen: 2010 waren es nur 84 000 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 601 000 Minijobber*innen. Dazu Deutscher Bundes-

tag, Drucksache 20/1679, 86 ff. (online verfügbar). Auch Analysen mit dem Mikrozensus bestätigen 

die SOEP-Ergebnisse: Demnach gab es 2022 322 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ab 

66 Jahren, die durchschnittlich 27 Wochenstunden arbeiteten, sowie 519 000 Minijobber*innen. 

Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Statistischen der Ämter des Bundes und der Länder, Scientific 

Use File Mikrozensus 2022 (online verfügbar), eigene Berechnungen..

Abbildung 1

Erwerbstätige Personen ab 66 Jahren im Jahr 2022
In Tausend

 











   






Anmerkungen: Das unterste (oberste) Quintil gibt das äquivalenzgewichtete Einkommen der ärmsten (reichsten) 
zwanzig Prozent der Haushalte an, bezogen auf alle Haushalte.

Quellen: Berechnungen des DIW Berlin auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v39).

© DIW Berlin 2025

Im Jahr 2022 gab es 313 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, 
645 000  Minijobber*innen und 272 000 Selbstständige im Rentenalter.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272717300968
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272717300968
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/incomes-support-redistribution-and-work-incentives/TaxBEN-Sweden-latest.pdf
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-bringt-rentnern-die-aktivrente-der-cdu-110131700.html
https://www.diw.de/de/diw_01.c.456378.de/publikationen/data_documentation/2012_0063/documentation_of_the_tax-benefit_microsimulation_model_stsm__version_2012.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/016/2001679.pdf
https://doi.org/10.21242/12211.2022.00.00.3.1.0
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Die SOEP-Daten zeigen, dass Selbstständige unter den älte-
ren Erwerbstätigen mit 272 000 Personen deutlich überre-
präsentiert sind. Während sie 2022 laut der Erwerbstätigen-
rechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) beziehungsweise der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen (VGR) nur knapp neun Prozent aller 
Erwerbstätigen ausmachen, lag ihr Anteil im Rentenalter bei 
22 Prozent. Der Mikrozensus 2022 nennt sogar 450 000 aktive 
Selbstständige ab 66 Jahren, was 35 Prozent der Erwerbs-
tägigen dieser Altersgruppe entspricht.9 Dies könnte dadurch 
erklärt werden, dass Selbstständige und Unternehmer*innen 
häufiger bis ins höhere Alter erwerbstätig sind – sie haben 
keine feste Altersgrenze, verbinden ihre Arbeit häufig eng 
mit ihrem Lebensinhalt oder haben teilweise nur geringe 
Altersversorgungsansprüche aufgebaut.

Betrachtet man die Einkommensquintile des bedarfsgewich-
teten10 Haushaltsnettoeinkommens, zeigt sich: Sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte im Rentenalter sind über-
durchschnittlich oft in der obersten Einkommensgruppe 
vertreten (Abbildung 2).11 Bei Minijobber*innen dominieren 
dagegen die unteren und mittleren Einkommensgruppen im 
zweiten und dritten Quintil. Männer stellen knapp zwei Drit-
tel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Renten-
alter, während bei den Minijobber*innen das Geschlech-
terverhältnis ausgeglichen ist (Abbildung 3). Ferner zeigen 
die Daten, dass sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 
im Rentenalter häufiger höhere Bildungsabschlüsse haben.

Zusätzliche Beschäftigung kann 
Staatseinnahmen erhöhen

Die Mikrosimulation ergibt: Bleibt die Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter wie bisher, profitieren 234 000 Steuerpflich-
tige von der Aktivrente (Tabelle 2). Da geringfügig Beschäf-
tigte keine individuelle Lohnsteuer zahlen und daher nicht 
begünstigt werden, sind dies im Wesentlichen die sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten. Diese arbeiten durch-
schnittlich 22 Stunden pro Woche; über die Einkommens-
gruppen hinweg gibt es dabei kaum Unterschiede. Vor allem 
profitieren aktive Rentner*innen mit hohen Gesamtein-
kommen, deren Lohneinkommen hohen Grenzsteuersätzen 
unterliegen – in Kombination mit den Alterseinkünften, die 
inzwischen weitgehend steuerpflichtig sind,12 sowie mit Ver-
mögenseinkommen und sonstigen Einkünften.

Die Aktivrente führt nach den Simulationen zunächst zu 
Mindereinnahmen von 770 Millionen Euro jährlich. Diese 

9 Vergleiche Fußnote 8.

10 Vergleiche den Eintrag zum Äquivalenzeinkommen im DIW Glossar (online verfügbar).

11 Das SOEP erlaubt Analysen nach Einkommensgruppen und weiteren sozioökonomischen 

Merkmalen, allerdings begrenzen die geringen Fallzahlen die Aussagekraft.

12 Im Rahmen des langfristigen Übergangs zur nachgelagerten Besteuerung der Alterseinkünf-

te seit 2005 sind die Alterseinkünfte von jüngeren Rentner*innen inzwischen weitgehend steu-

erpflichtig (§ 22 Nr. 1 a) aa) EStG). Neurentner*innen des Jahres 2025 müssen 83,5 Prozent ihrer 

Leibrenten versteuern. Für Neurentner*innen des Jahres 2021 waren es 81 Prozent, 2017 waren es 

74 Prozent, wobei die jährlichen Rentenanpassungen voll steuerpflichtig sind.

Abbildung 2

Anteil der Einkommensgruppen an verschiedenen 
Beschäftigungsarten bei Erwerbstätigen ab 66 Jahren
In Prozent

 















 

             


 

Anmerkungen: Das unterste (oberste) Quintil gibt das äquivalenzgewichtete Einkommen der ärmsten (reichsten) 
zwanzig Prozent der Haushalte an, bezogen auf alle Haushalte.

Quellen: Berechnungen des DIW Berlin auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v39).

© DIW Berlin 2025

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Rentenalter haben überdurchschnittli-
che Haushaltseinkommen, Minijobber*innen eher niedrige.

Tabelle 1

Erwerbstätige Personen ab 66 Jahren im Sozio-oekonomischen 
Panel 2022

 
 
 

Arbeitnehmer*innen

Selbstständige InsgesamtSozialversiche­
rungspflichtig

Minijob Insgesamt

1 000

Nach Quintilen des äquivalenzgewichteten1 Nettoeinkommens

1. Quintil 23 98 121 31 151

2. Quintil 68 192 259 63 323

3. Quintil 67 153 220 55 274

4. Quintil 56 136 192 43 235

5. Quintil 100 67 167 80 247

Insgesamt 313 645 958 272 1 230

Nach Geschlecht

Männer 206 305 511 149 660

Frauen 107 340 447 123 570

Insgesamt 313 645 958 272 1 230

Nach Altersgruppen, in Jahren

66 bis 69 156 337 493 135 629

70 bis 74 104 221 324 86 410

75 und älter 54 87 141 51 191

Insgesamt 313 645 958 272 1 230

1 Äquivalenzgewichtet mit modifizierter OECD-Skala, bezogen auf alle Haushalte.

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v39).

© DIW Berlin 2025

https://www.diw.de/de/diw_01.c.411605.de/presse/glossar/aequivalenzeinkommen.html
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__22.html
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Mitnahmeeffekte betreffen Rentner*innen, die bereits über 
Minijobs hinaus arbeiten.13

Ziel der Aktivrente ist es, die Beschäftigung im Alter zu för-
dern und den Übergang zwischen Beschäftigung und Rente 
flexibler zu gestalten. Wie stark die Beschäftigung tatsächlich 
steigt, ist schwer zu prognostizieren. Das hängt von vielen 
Faktoren ab: Wie stark können und wollen ältere Menschen 
auf finanzielle Anreize reagieren? Wie hoch ist die Arbeits-
nachfrage? Bisher arbeiten nur wenige Rentner*innen jen-
seits von Minijobs in höherer Teilzeit oder sogar Vollzeit. 
Auch international gibt es nur wenig Erfahrungen, die auch 
nur begrenzt auf Deutschland übertragen werden können. 
Daher hängt die Schätzung der Beschäftigungseffekte stark 
von den getroffenen Annahmen ab. 

Das erklärt auch, warum bisherige Simulationen zur Aktiv-
rente zu so unterschied lichen Ergebnissen kommen. For-
schende am ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung übertragen in einer Studie einschlägige 
Verhaltensanpassungen für jüngere Erwerbstätige aus der 
Literatur auf die bisher im Rentenalter Erwerbstätigen und 
kommen damit auf maximal 15 000 zusätzliche Beschäf-
tigte.14 Zwei weitere Studien orientieren sich an einer Ana-
lyse der Beschäftigungspotenziale Älterer, die das DIW Ber-
lin im Auftrag der Bertelsmann Stiftung erstellt hat.15 An 
dieser Potenzialschätzung anknüpfend simuliert Prognos 
Szenarien, die zwischen 50 000 und 300 000 zusätzlichen 
Beschäftigten schwanken, ohne genau zu spezifizieren, wel-
che Maßnahmen dafür umgesetzt werden müssten.16 Auch 
die Berechnungen des Dezernat Zukunft knüpfen an die 
Studie des DIW Berlin an.17 Dort wird Schweden als Orien-
tierungspunkt genutzt, da Erwerbsquoten und Arbeitszeit 
Älterer in Schweden deutlich höher liegen als in Deutsch-
land. Sie schätzen, dass durch die Aktivrente und andere 
Maßnahmen des Koalitionsvertrags 75 Prozent des Abstands 
im Erwerbsvolumen gegenüber Schweden reduziert werden 
könnten. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das einen Anstieg 
auf 25 500 Vollzeitäquivalente pro Jahr und damit 255 000 
Vollzeitäquivalente bis 2034.

Da diese Annahmen empirisch nur schwer zu begründen 
sind, wird in diesem Wochenbericht simuliert, wie viele 
zusätzliche Beschäftigte notwendig wären, um die jährlichen 

13 Diese Werte liegen deutlich unter den Schätzungen von Eduard Brüll, Friedhelm Pfeiffer und 

Nicolas Ziebarth (2024): Analyse der Einkommens- und Beschäftigungswirkungen einer Einführung 

des CDU-Konzepts der „Aktiv-Rente“. Perspektiven der Wirtschaftspolitik 25 (3–4), 227–232 (online 

verfügbar). Sie nehmen bei ihren Simulationen an, dass die Aktivrente bereits ab dem Alter von 63 

eingeführt würde, und simulieren dadurch auch Mitnahmeeffekte von Personen, die nicht von der 

Aktivrente profitieren.

14 Brüll, Pfeiffer und Ziebarth (2024): a. a. O.

15 Hermann Buslei, Johannes Geyer und Peter Haan (2024): Beschäftigungspotenziale Älterer – 

Umfang und Realisierungschancen bis 2035. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung (online verfügbar).

16 Die Aktivrente ist eine der möglichen Maßnahmen, um das Potenzial zu aktivieren. Hauke 

 Toborg, Stefan Moog und Oliver Ehrentraut (2024): Aktiv in Rente. Volkswirtschaftliche Effekte stei-

gender Erwerbsquoten von Menschen im Rentenbezug. Prognos Studie im Auftrag der Initiative 

Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) (online verfügbar).

17 Sven von Wangenheim, Saskia Gottschalk und Florian Schuster-Johnson (2025): Wie viel 

 Potenzialwachstum steckt im Koalitionsvertrag? Und was das für den Bundeshaushalt bedeutet. 

Dezernat Zukunft Policy Paper (online verfügbar)

Abbildung 3

Erwerbstätige Personen ab 66 Jahren nach Geschlecht 2022 
In Tausend

 















  






Quellen: Berechnungen des DIW Berlin auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v39).

© DIW Berlin 2025

Männer stellen knapp zwei Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
Rentenalter, bei den Minijobber*innen ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen.

Tabelle 2

Aufkommens- und Verteilungseffekte der Aktivrente 2025
Abhängig beschäftigte Arbeitnehmer*innen ab 66 Jahren

Quintile des 
äquivalenz­

gewichteten1 
Nettoein kommens

Steuer­
pflichtige 
Personen

Durch­
schnittliche 

Wochen­
stunden

Lohneinkommen
Veränderung Lohn­/ 

Einkommensteuer

1 000 Mio. Euro
Prozent 

insgesamt
Mio. Euro

Prozent 
insgesamt

Erstrundeneffekt ohne Beschäftigungswirkungen

1. Quintil 10 15 61 1,1 −4 0,6

2. Quintil 64 23 171 3,0 −4 0,5

3. Quintil 53 19 524 9,1 −93 12,0

4. Quintil 35 24 741 12,9 −109 14,1

5. Quintil 72 23 4 252 74,0 −563 72,8

Insgesamt 234 22 5 749 100,0 −774 100,0

Erhöhung der Beschäftigung um 75 000 Personen (41 000 Vollzeitäquivalente)

1. Quintil 13 15 80 1,1 −4 0,8

2. Quintil 84 23 225 3,0 3 −0,7

3. Quintil 70 19 691 9,1 −87 19,9

4. Quintil 47 24 978 12,9 −82 18,7

5. Quintil 95 23 5 613 74,0 −268 61,3

Insgesamt 309 22 7 588 100,0 −438 100,0

Erhöhung der Beschäftigung um 150 000 Personen (82 000 Vollzeitäquivalente)

1. Quintil 16 15 100 1,1 −3 0,7 

2. Quintil 105 23 280 3,0 10 −2,4 

3. Quintil 88 19 859 9,1 −82 18,7 

4. Quintil 58 24 1 215 12,9 −55 12,5 

5. Quintil 118 23 6 973 74,0 26 −6,0 

Insgesamt 384 22 9 427 100,0 −103 23,5 

1 Äquivalenzgewichtet mit modifizierter OECD-Skala, bezogen auf alle Haushalte.

Quelle: Berechnungen des DIW Berlin mit dem Steuer-Transfer-Mikrosimulationsmodell STSM auf Grundlage des Sozio-
oeko nomischen Panels (SOEP v39).

© DIW Berlin 2025

https://doi.org/10.1515/pwp-2024-0022
https://doi.org/10.1515/pwp-2024-0022
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Beschaeftigungspotenziale_AElterer_Studie.pdf
https://files.insm.de/uploads/2024/11/Aktiv-in-Rente__Prognos_13112024-1.pdf
https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2025/04/Von-Wangenheim-2025-Wie-viel-Potenzialwachstum-steckt-im-Koalitionsvertrag.pdf
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Mitnahmeeffekte steigen bei Einbeziehung 
der Selbstständigen

Soweit aus Koalitionsvertrag und programmatischen Aus-
sagen der Politik ersichtlich, soll die Aktivrente grundsätz-
lich nur für Einkommen aus abhängiger Beschäftigung gel-
ten – also für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit nach 
§ 19 EStG, ohne Versorgungsbezüge wie Pensionen und 
ähn liche Einkünfte gemäß § 19 Abs. 2 Satz EStG. Damit 
wären Selbstständige und Unternehmer*innen, die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder 
selbstständiger Arbeit (zumeist freiberuflicher Tätigkeit) 
erzielen, ausgeschlossen.

Fraglich ist, ob man Selbstständigen und Unternehmer*in-
nen diese Begünstigung vorenthalten kann. Sie arbeiten häu-
figer im Rentenalter weiter. Aus verfassungsrechtlicher Per-
spektive bedeutet das eine erhebliche Ungleichbesteuerung 
von Einkünften, die man steuer- und wirtschaftspolitisch 
kaum begründen kann.20 Zudem verschärft sich der Fach- 
und Arbeitskräftemangel auch im Handwerk und in vielen 
Dienstleistungsbranchen mit Freiberufler*innen und ande-
ren Selbstständigen. Unternehmen finden immer öfter keine 
Nachfolger*innen und werden häufig sogar aufgegeben.

Praktisch entstehen eklatante Ungleichbehandlungen und 
fragwürdige Anreize, wenn Selbstständige von der Aktiv-
rente ausgeschlossen bleiben. Das wird an diesem Beispiel 
deutlich:

Eine angestellte Ingenieurin arbeitet nach Renteneintritt 20 Stun-
den pro Woche zum Stundenlohn von 35 Euro weiter. Daraus 
erzielt sie neben der Rente einen Zusatzverdienst von 35 000 Euro 
brutto im Jahr. Dank der Aktivrente bleiben 24 000 Euro steuerfrei.

Ihre gleichaltrige Studienfreundin arbeitet als freiberufliche Inge-
nieurin ebenfalls in ähnlichem Umfang weiter und erzielt unter 
Berücksichtigung der Vorsorgeaufwendungen ein ähnliches Hono-
rar, das sie mangels Aktivrente voll versteuern muss. Bei einem 
Grenzsteuersatz von 35 Prozent zahlt sie auf den Zusatzver-
dienst 8 400 Euro mehr Einkommensteuer als die angestellte Kol-
legin mit Aktivrente.

Diese Ungleichbehandlung betrifft vor allem Freiberufler*in-
nen und Einzelunternehmer*innen sowie Personengesell-
schafter*innen. Um von der Aktivrente zu profitieren, müss-
ten sie sich von ihren Auftraggeber*innen anstellen lassen, 
was zumindest bei kleineren Werkverträgen bürokratisch 
aufwendig ist.21 Aktive Teilhaber*innen von GmbHs, AGs 
oder sonstigen Kapitalgesellschaften profitieren hingegen 
oft direkt, da sie zumeist Arbeitsverträge mit ihrer Firma 
haben. Hier drohen streitanfällige und kontrollintensive 
Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ältere Teilhaber*innen 

20 Vgl. aber Gregor Kirchhof (2023): Aktivrente. Grundgesetzliche Leitlinien einer möglichen Um-

setzung. Verfassungsrechtliche Stellungnahme im Auftrag der CDU Deutschlands. September 2023 

(online verfügbar).

21 Zudem kann das Nachteile oder Probleme bei der Kranken- und Pflegeversicherung oder 

Alter svorsorge auslösen, die geregelt werden müssten.

Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer von 770 Milli-
onen Euro auszugleichen. Ein Zuwachs von 75 000 Personen 
(41 000 Vollzeitäquivalenten) würde die Mindereinnahmen 
auf 440 Millionen Euro senken – vorausgesetzt, die zusätz-
lich beschäftigten Rentner*innen verdrängen keine jünge-
ren Beschäftigten (Abbildung 4).18 Gleichzeitig entstünden 
Mehr ein nah men für den Staat: 640 Million Euro bei Sozial-
beiträgen und vorsichtig geschätzte 320 Millionen Euro bei 
Unternehmenssteuern und indirekten Steuern, das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) würde um schätzungsweise drei Mil-
liarden Euro oder 0,07 Prozent steigen.19 Insgesamt könnte 
der Staat so jähr liche Mehr ein nah men von gut 520 Millio-
nen Euro erzielen. Die Mitnahmeeffekte wären damit mehr 
als ausgeglichen.

Würde die Beschäftigung um 150 000 Personen (82 000 Voll-
zeitäquivalente) steigen, sänken die Mindereinnahmen bei 
der Einkommensteuer auf 100 Millionen Euro. Die Mehr-
ein nah men bei Sozialbeiträgen stiegen auf 1,3 Milliarden 
Euro, bei Unternehmenssteuern und indirekten Steuern auf 
640 Millionen Euro. Der Staat würde dann jährliche Mehr-
ein nah men von 1,8 Milliarden Euro erzielen. Das BIP würde 
um schätzungsweise sechs Milliarden Euro oder 0,14 Pro-
zent wachsen.

18 Bei der Simulation werden die steuerpflichtigen Beschäftigten ab 66 Jahren um 75 000 Perso-

nen nach oben gewichtet. Das ist nicht ganz präzise, da sich die zusätzlichen beschäftigten Rent-

ner*innen vermutlich vor allem aus den bisherigen Minijobber*innen sowie der stillen Reserve 

rekrutieren. Insoweit letztere vermutlich niedrigere Stundenlöhne und auch Arbeitszeiten haben, 

werden insoweit die fiskalischen Effekte leicht überschätzt.

19 Dabei wurde auf Grundlage der aktuellen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) eine 

durchschnittliche Relation der gesamten Wertschöpfung auf den zusätzlichen Arbeitskräfteeinsatz 

angenommen. Angenommen wird ferner, dass der Kapitalstock nicht ausgeweitet wird und keine 

weiteren gesamtwirtschaftlichen Multiplikator- und Wachstumseffekte entstehen.

Abbildung 4

Wirkung der Aktivrente auf Steuern und Sozialbeiträge in 
unterschiedlichen Szenarien
In Millionen Euro

 


























































Quellen: Berechnungen des DIW Berlin mit dem Steuer-Transfer-Mikrosimulationsmodell STSM auf Basis des 
Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v39).

© DIW Berlin 2025

Durch zusätzliche erwerbstätige Rentner*innen dürften die Einnahmeverluste durch 
höhere Steuer- und Beitragseinnahmen kompensiert werden.

https://assets.ctfassets.net/nwwnl7ifahow/78Y4IQIhj3bqsDEerJU5Nn/6e69ac3893a632402edeb79e47806bd1/Gutachten_Kirchhof_Aktivrente.pdf
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gemessen an ihrer tatsächlichen Arbeitsleistung ein über-
höhtes Gehalt bekommen.

Bezieht man die Unternehmenseinkünfte vollständig in 
die Aktivrente ein, entstünde ein weiteres Problem: Pas-
sive Einkünfte, etwa aus Beteiligungen an Personengesell-
schaften, würden ebenfalls begünstigt. Dies käme zumeist 
wohl habenden Anleger*innen zugute, die an geschlosse-
nen Investmentfonds oder Anlagegesellschaften beteiligt 
sind.  Begünstigt würden ferner Partner*innen von Perso-
nengesellschaften, die nicht mehr in der Firma aktiv sind, 
aber auf ihre Kapitaleinlage Gewinnanteile bekommen.22 
Dies würde auch Anreize für entsprechende Engagements 
setzen. Diese passiven Einkünfte von der Aktivrente aus-
zuschließen würde erheb lichen bürokratischen Aufwand 
bedeuten, da das Finanzamt dann die tatsächliche Arbeits-
leistung für die Firma kontrollieren müsste.

Bezieht man die Selbstständigen in die Aktivrente ein, würde 
das zu deutlich höheren Mitnahmeeffekten und Minderein-
nahmen führen. Simulationen ergäben dann Mindereinnah-
men bei der Einkommensteuer von 1,5 Milliarden Euro im 
Jahr. Diese sind aber vermutlich deutlich unterschätzt, da 
im SOEP die Einkommen der Selbstständigen eher unter-
repräsentiert sind und die Beteiligungen an Personengesell-
schaften nicht präzise erfasst sind. Die Beschäftigungseffekte 
wären wohl deutlich niedriger als bei den Arbeitnehmer*in-
nen, da Selbstständige ohnehin häufig bis ins hohe Alter 
arbeiten. Dennoch könnte der Staat durch Mehr ein nah men 
bei Sozialbeiträgen, Unternehmenssteuern und indirekten 
Steuern insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen.

Fazit: Aktivrente ist ein sinnvolles Konzept, aber 
nur ein kleiner Beitrag für mehr Beschäftigung 
im Alter

Die demografische Alterung wirft drohende Schatten voraus. 
Der Renteneintritt geburtenstarker Jahrgänge führt in den 
nächsten Jahren zu einer erheblichen und kontinuierlichen 
Abnahme der Erwerbspersonen, die junge Generationen nur 
teilweise ersetzen können. Die Zuwanderung aus dem Aus-
land bleibt konstant hoch, kann aber das Defizit nicht voll-
ständig ausgleichen. Daher sollen auch Rentner*innen ver-
stärkt für den Arbeitsmarkt mobilisiert werden. Angesichts 
der hohen Grenzsteuersätze ist eine Erwerbstätigkeit über 
die Minijob-Grenze hinaus für sie aktuell nur wenig attrak-
tiv. Denn die gesetzliche Rente ist inzwischen zu einem 
hohen Anteil steuerpflichtig und weitere Renteneinkünfte 
wie die Riester-Rente ebenfalls werden besteuert. Daher 
wundert es nicht, dass es bisher nur wenige  Silver Worker 
gibt, also Ältere, die eine Erwerbstätigkeit nach dem Rente-
neintrittsalter ausüben.

22 Nach der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik für das Veranlagungsjahr 2021 (online 

verfügbar) gab es 4,7 Millionen Steuerpflichtige mit Einkünften aus Gewerbebetrieb, 2,1 Millionen 

mit Einkünften aus selbstständiger Arbeit und 0,6 Millionen aus Land- und Forstwirtschaft, insge-

samt also 7,4 Millionen Steuerpflichtige (dabei werden zusammen veranlagte Paare als ein Steu-

erpflichtiger gezählt). Nach der Erwerbstätigenrechnung der VGR gab es 2021 nur knapp vier Mil-

lionen Selbstständige, die nach dem Schwerpunkt ihrer Erwerbstätigkeit eingestuft werden. Dies 

deutet an, dass es im erheblichen Umfang Fälle mit passiven Unternehmenseinkünften gibt.

Die Aktivrente kann helfen, die Beschäftigung auch jen-
seits des Rentenalters zu fördern. Ihre Beschäftigungseffekte 
können jedoch nur mit großer Unsicherheit geschätzt wer-
den – und selbst bei optimistischer Schätzung fällt ihr Bei-
trag gegen den Fachkräftemangel gering aus. Zudem dro-
hen Mitnahmeeffekte, vor allem bei Selbstständigen, denen 
man die Aktivrente kaum vorenthalten kann.

Die Aktivrente ist kein Ersatz für notwendige Maßnahmen 
zur besseren Qualifikation und Weiterbildung aller Erwerb-
spersonen, zum Ausbau der Kinderbetreuung und Pflegein-
frastruktur, zur Verbesserung der Arbeitsanreize durch eine 
Reform des Ehegattensplittings und zur gezielteren Steue-
rung der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig 
wird der vorzeitige Erwerbsaustritt weiterhin gefördert, so 
etwa durch die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitrags-
jahren oder durch steuer- und abgabenfreie Aufstockun-
gen bei der Altersteilzeit.23 Dies passt nicht zu den Zielen 
der Aktivrente.

Bei den finanziellen Anreizen könnte man noch weiter 
gehen. So wäre eine direkte Auszahlung der Arbeitgeber-
beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung an die 
Arbeitnehmer*innen denkbar. Da in diesen Fällen keine 
Leistungsansprüche erworben werden, könnte dies die 
Arbeitsanreize stärken und zugleich Mitnahmeeffekte bei 
Selbstständigen vermeiden. Allerdings würde dies die Sozial-
versicherungen finanziell schwächen, was jedoch durch 
einen Steuerausgleich kompensiert werden könnte.

Bei der Kombination von Erwerbstätigkeit und Rente sollte 
man auch die potenziell steigende Ungleichheit im Blick 
behalten. Viele Menschen jenseits der Regelaltersgrenze 
sind aus gesundheitlichen Gründen oder durch die Betreu-
ung von Angehörigen nicht in der Lage weiterzuarbeiten. 
Zudem muss ihre Qualifikation nachgefragt sein. Erfah-
rungen aus anderen Ländern zeigen, dass vor allem höher-
qualifizierte und zumeist gut versorgte Menschen profitie-
ren. Dies deuten auch die hier vorgelegten Analysen an. Die 
Begünstigung von passiven Gewinneinkommen bei der Ein-
beziehung von Unternehmenseinkünften verstärkt diese 
Effekte und bedeutet reine Mitnahmeeffekte – ist aber nur 
mit hohem Bürokratieaufwand zu vermeiden. Nicht zuletzt 
kann es das Betriebsklima belasten, wenn gut versorgte Rent-
ner*innen kaum Steuern und auch Sozialbeiträge auf ihre 
Löhne zahlen, während jüngere Beschäftigte mit mittleren 
Einkommen weiterhin stark belastet werden, so dass bei 
ihnen deutlich weniger netto vom brutto bleibt.

23 Aufstockungen bei der Altersteilzeit sind Arbeitgeberzuschüsse, die das reduzierte Gehalt auf 

bis zu 70 Prozent des früheren Nettolohns anheben – ohne dass darauf Lohnsteuer oder Sozial-

abgaben anfallen.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Publikationen/Downloads-Lohn-und-Einkommenssteuern/statistischer-bericht-lohn-einkommensteuer-2140710217005.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Lohnsteuer-Einkommensteuer/Publikationen/Downloads-Lohn-und-Einkommenssteuern/statistischer-bericht-lohn-einkommensteuer-2140710217005.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
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1. Herr Bach, was soll mit der von der neuen Regierungs-

koalition geplanten Aktivrente erreicht werden und wie 

funktioniert sie? Die Grundidee ist, dass man fitte Rent-

ner*innen im Arbeitsmarkt halten will, denn der demo-

grafische Wandel setzt jetzt voll ein. Wir verlieren jährlich 

Hunderttausende, die nicht durch Migration ersetzt werden 

können. Vor diesem Hintergrund will man ältere Menschen 

zu mehr Arbeit motivieren.

2. Wie viele Rentner*innen wären von einer solchen Aktiv-

rente betroffen und welche Gruppe von Rentner*innen 

würde davon profitieren? Die Aktivrente soll Rentner*in-

nen, die jenseits der Regelaltersgrenze weiterarbeiten, 

steuerlich entlasten. Derzeit sind das etwa eine Million. 

Davon aber haben nur etwa 300 000 sogenannte sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungen jenseits des Minijobs 

und zahlen dann auch Lohnsteuer. Nur diese Personen 

würden von der Aktivrente profitieren, die Minijobber*innen 

profitieren jetzt bereits.

3. Was würde die Aktivrente den Staat kosten? Zunächst 

einmal würden die lohnsteuerpflichtig arbeitenden Rent-

ner*innen entlastet. Das würde nach unseren Simulationen 

etwa 800 Millionen Euro im Jahr bedeuten. Angenommen, 

die Zahl der Beschäftigten, die im Durchschnitt 20 Stunden 

pro Woche arbeiten, steigt um 75 000, würde das die Min-

dereinnahmen bei der Einkommensteuer deutlich senken, 

zusätzliche Sozialbeiträge generieren, indirekte Steuern er-

höhen und ein bisschen das Wachstum stärken. Dann würde 

für den Staat sogar ein kleiner Überschuss herauskommen. 

4. Wie gerecht ist die Regelung gegenüber Selbstständi-

gen, die teilweise gezwungen sind, auch im Alter weiter-

zuarbeiten? Den Selbstständigen wird man diese Aktivren-

te wahrscheinlich nicht vorenthalten können. Das Problem 

dabei ist, dass man hier deutlich höhere Mitnahmeeffekte 

hat. Selbstständige arbeiten ja häufig im Alter weiter, aber es 

lässt sich schwer unterscheiden, ob das aktive Einkünfte von 

Leuten sind, die noch im Betrieb arbeiten oder nur passive 

Gewinnentnahmen, beziehungsweise Kapitaleinkünfte. Das 

ist bürokratisch relativ kompliziert auseinanderzuhalten. 

5. Das heißt, theoretisch würden sich die staatlichen 

Mindereinnahmen erhöhen, wenn man die Selbststän-

digen mit in die Aktivrente einbezieht. Ja, das ist richtig. 

Die staatlichen Mindereinnahmen würden durch Mitnah-

meeffekte bei den bereits aktiven Selbstständigen und 

auch bei den Kapitalanleger*innen steigen. Gegebenenfalls 

würden sogar Anreize geschaffen, von anderen Investments 

in gewerbliche Beteiligungen zu investieren, um von der 

Aktivrente zu profitieren, obwohl dabei keine zusätzliche 

Beschäftigung entsteht. 

6. Ist es nicht ein Widerspruch, dass einerseits der vor-

zeitige Erwerbsaustritt und die Altersteilzeit gefördert 

werden und andererseits jetzt die sogenannte Aktiv-

rente eingeführt werden soll? Ja, das ist ein Widerspruch. 

Vor allem würden bisher die Besserverdienenden davon 

profitieren und das gilt tendenziell auch für die zusätzlichen 

Beschäftigten, denn die haben ja häufig Jobs, die man noch 

bis ins hohe Alter ausüben kann. Zudem sind sie auch häufig 

gesünder. Von der sozialen Dimension her ist die Aktivrente 

also nicht optimal. 

7. Wo sehen Sie insgesamt die Vorteile und wo die Nach-

teile der geplanten Aktivrente? Vorteile sind, dass man 

Anreize für ältere Beschäftigte setzt und die sehr hohen 

Grenzbelastungen abbaut. Nachteil ist, dass die Aktivrente 

keine riesigen Beschäftigungseffekte auslöst, auch eher 

Besserverdienende fördert und dass man sie eigentlich den 

Selbstständigen schwer vorenthalten kann. Und wenn man 

sie denen auch gewährt, sind höhere Mitnahmeeffekte und 

teilweise bürokratische Probleme zu erwarten.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

„Selbstständigen kann man die 
Aktivrente schwer vorenthalten “

INTERVIEW

http://www.diw.de/interview
https://doi.org/10.18723/diw_wb:2025-25-2
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Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein neuer Aspekt der 

Migration den öffentlichen Diskurs in Deutschland bestimmt. 

Nach Debatten über Gewalt oder Zurückweisungen an der 

Grenze steht nun erneut die Frage im Zentrum: Lohnt sich 

Migration finanziell für Deutschland? 

Die klare Antwort: Ja. Eine neue Studie des Ökonomen Martin 

Werding von der Ruhr-Universität Bochum und des Sachver-

ständigenrats für Wirtschaft belegt einen erheblichen langfris-

tigen finanziellen Nutzen der Zuwanderung für den deutschen 

Staat. Diese Aussage treibt manchen Deutschen die Zornesröte 

ins Gesicht: Wie kann das sein, wenn der Staat jährlich 28 Mil-

liarden Euro für Geflüchtete ausgibt und fast die Hälfte aller 

Bürgergeldempfänger keinen deutschen Pass hat?

Migration verursacht zunächst Kosten – etwa durch Integrati-

onshilfen und Sozialleistungen –, langfristig leistet Migration 

aber einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftsleistung. Wenn 

Migrantinnen und Migranten erwerbstätig werden erhöht 

das die Wirtschaftsleistung. Mit diesem Wirtschaftswachstum 

steigen die Einkommen von Unternehmen und Beschäftigten, 

der Sozialstaat erhält zusätzliche Beiträge für Rente, Pflege und 

Gesundheit, und der Staat profitiert von höheren Steuerein-

nahmen. Als das DIW Berlin bereits vor zehn Jahren auf diesen 

Zusammenhang hinwies und den Beitrag von Migrantinnen und 

Migranten zur Finanzierung der sozialen Sicherung betonte, 

war der Aufschrei in bestimmten politischen Lagern groß. 10 

Jahre später bestätigt nun eine weitere, sehr gute und detaillier-

te Studie von Martin Werding die Ergebnisse.

Was bedeutet das konkret für Wirtschaft und Gesellschaft? In 

den kommenden zehn Jahren werden viele Unternehmen in 

Deutschland scheitern oder schließen müssen – weil ihnen die 

Arbeitskräfte fehlen, um weiter produzieren zu können. Das 

betrifft auch Deutsche, die dadurch ihre Arbeit verlieren. Beson-

ders hart trifft es strukturschwächere Regionen und Menschen, 

die nicht flexibel ihren Wohnort wechseln können – also gerade 

viele AfD-Wählerinnen und -Wähler, die daher zu den größten 

Verlierern der von ihrer Partei geforderten Migrationspolitik 

gehören würden. Viele dieser Migrantinnen und Migranten, 

darunter auch Geflüchtete wegen Krieg, Verfolgung oder Armut, 

arbeiten in systemrelevanten Berufen. Ohne sie funktioniert we-

der Pflege noch Gesundheitsversorgung, weder Landwirtschaft 

noch Supermarktlogistik, weder Haushaltsdienstleistungen 

noch Reise- und Gastgewerbe. Der derzeitige Arbeitskräfteman-

gel zählt zu den größten Gefahren für Wohlstand und Wettbe-

werbsfähigkeit in Deutschland. Wir brauchen deutlich mehr 

Zuwanderung. 

Die Politik aber setzt auf Abschottung: Grenzkontrollen, 

Leistungskürzungen und ein gesellschaftliches Narrativ, das 

Zuwanderung primär als Problem darstellt. Das macht Deutsch-

land zunehmend unattraktiv – insbesondere für hoch qualifi-

zierte Menschen. Eine internationale Umfrage von InterNations 

unter hoch qualifizierten Fachkräften zeigt: Deutschland zählt 

in Sachen Willkommenskultur zu den unattraktivsten von 53 

Ländern in der Studie weltweit. Zwar loben viele internationale 

Fachkräfte die Qualität der Arbeitsplätze – aber sie beklagen 

eine unfreundliche, teils feindliche Atmosphäre, bürokratische 

Hürden und große Probleme bei der Wohnungssuche und der 

öffentlichen Verwaltung. Deshalb ist es kaum verwunderlich, 

dass ein ungewöhnlich hoher Anteil der nach Deutschland 

gekommenen Fachkräfte das Land nach wenigen Jahren wieder 

verlässt.

Der öffentliche Diskurs und die aktuelle Migrationspolitik gehen 

in eine völlig falsche Richtung. Leistungskürzungen, Hürden bei 

der Anerkennung von Qualifikationen, Diskriminierung auf dem 

Wohnungsmarkt und das Zurückdrehen der Einbürgerungsre-

form sind fatale Fehlentscheidungen. Stattdessen brauchen wir 

eine Stärkung unserer offenen Gesellschaft, mehr Wertschät-

zung, gesellschaftliche Anerkennung und eine Bundesregie-

rung, die durch Wort und Tat zeigt: Migrantinnen und Migranten 

sind willkommen – als Menschen und als Mitgestaltende 

unseres wirtschaftlichen und sozialen Zusammenlebens.

Dieser Kommentar ist in einer längeren Version am 13. Juni 2025 bei Zeit online er-
schienen.

Marcel Fratzscher ist Präsident des DIW Berlin. 

Der Kommentar gibt die Meinung des Autors wieder.

Das Märchen von der teuren 
Migration

MARCEL FRATZSCHER

https://doi.org/10.18723/diw_wb:2025-25-3
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